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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sit-
zung beraten und beschlossen: 

Beteiligung am Konsultationsverfahren der Euro-
päischen Union 

Verkehr, Forschung und Technologie, Öffentliche 
Gesundheit, Umwelt, Energie, Entwicklung, Klima-
schutz, Landwirtschaft und ländliche Entwicklung, 
Binnenmarkt: 
Eine nachhaltige Bioenergiepolitik für die Zeit nach 
2020 
10.02.2016 – 10.05.2016 

Drs. 17/10624, 17/11240 

 

Der Bayerische Landtag begrüßt die geplante Poli-
tikstrategie der EU-Kommission für die nachhaltige 
Bioenergienutzung in der EU für den Zeitraum von 
2020 bis 2030, insbesondere da sie die Bedeutung, 
aber auch die Auswirkungen der Bioenergie für den 
Klimaschutz, die Umwelt und die wirtschaftliche Wett-
bewerbsfähigkeit der EU berücksichtigt. Zudem nimmt 
sie die Risiken für eine nachhaltige Produktion und 
Nutzung aller Formen der Bioenergie in den Fokus. 

Die Nutzung von heimischer, nachhaltiger Bioenergie 
für die Bereitstellung von Wärme, Strom und Kraftstof-
fen ist in Bayern wesentliches Standbein der Energie-
versorgung: Wärme aus biogenen Festbrennstoffen 
ist traditionell insbesondere im ländlichen Raum etab-
liert. Der Bereitstellung von systemdienlichem Strom 
aus Biogas wird in Bayern ein hoher Stellenwert ein-
geräumt. Konventionelle Biokraftstoffe sind mengen-
mäßig gegenwärtig die einzige nennenswerte Alterna-
tive zur Treibhausgasemissionsreduzierung im Mobili-
tätssektor. Biokraftstoffe werden auch künftig in den 
Sektoren benötigt werden, wo elektrische Energie 
aufgrund der Speicherdichte derzeit nicht zur Anwen-
dung kommen kann, zum Beispiel im Luftverkehr, 
Schwerlastverkehr und in Off-Road-Anwendungen. 
Die Nutzung regional erzeugter Biomasse-Energieträ-
ger erhöht die Wertschöpfung im ländlichen Raum, 
fördert dezentrale Energie- und Stoffkreisläufe und 
erhöht die Versorgungssicherheit. Bayern ist zudem 
Standort für die Erforschung von Technologien im 
Bioenergiesektor, z.B. Kompetenzzentrum für Nach-

wachsende Rohstoffe in Straubing, als auch für die 
Industrieentwicklung z.B. Biogas, Biomassefeuerung 
oder LCB-Ethanol und Algenkerosin. 

Bayern begrüßt die Anstrengungen der Europäischen 
Union außerordentlich, um eine verlässliche Politik-
strategie für die Förderung von Energie aus erneuer-
baren Quellen über 2020 hinaus fortzuschreiben. Es 
erscheint dabei besonders wichtig, frühzeitig verlässli-
che Rahmenbedingungen festzulegen, damit notwen-
dige Investitionen getätigt werden. Dabei sollte eine 
Weiterentwicklung der bisherigen erfolgreichen Stra-
tegie im Vordergrund stehen.  

Der Biomasse kommt dabei eine Schlüsselrolle zu, 
die insbesondere auf ihrer Eigenschaft als „Energie-
speicher“ beruht. Mehrere Studien und zurückliegen-
de Mengen- und Marktpreisentwicklungen zeigen, 
dass die Nutzung von Bioenergie keinen wesentlichen 
Einfluss auf die Entwicklung von Agrarrohstoffpreisen 
hat. Eine maßvolle Nutzung von Bioenergie, gezielt in 
Anwendungen, wo der „Energiespeicher“ dringend be-
nötigt wird, führt zu keinen „Teller-Tank-Konflikten“ 
und sollte deshalb gefördert werden. Da die Produkti-
on und Nutzung gasförmiger und fester Bioenergie-
träger in der EU aufgrund gesetzlicher Regelungen 
bereits nachhaltig erfolgt, ist hierzu aktuell keine Fest-
legung neuer bindender Kriterien erforderlich. 

Im Einzelnen sind jedoch folgende Anmerkungen aus 
bayerischer Sicht veranlasst: 

1. Die Anforderungen an eine nachhaltige Erzeu-
gung und Konversion von Biokraftstoffen haben 
einen Wettbewerb eröffnet, der zu effizienterer 
Ressourcennutzung führt. Einheitliche gesetzliche 
Regelungen zu einer umweltfreundlichen und 
energieeffizienten Rohstoffproduktion und Kon-
version sollten aber langfristig in der EU die heuti-
gen Zertifizierungssysteme, die nur für Biokraft-
stoffe gelten, ablösen. Dadurch würden Kosten 
gespart, Benachteiligungen kleiner und mittelstän-
discher Unternehmen vermieden und Nachhaltig-
keitsstandards für eine breite Palette an Produkt-
systemen festgeschrieben.  

2. Bei der Bewertung der Vorzüglichkeit einzelner 
Biokraftstoffpfade sollten künftig als Hauptkriteri-
um neben der Treibhausgasemissionsreduzierung 
auch die Energieeffizienz bei der Kraftstoffherstel-
lung einbezogen werden.  

3. Zudem sollte bei der Bilanzierung der Treibhaus-
gasemissionen (THG) die reale Nutzung der Kop-
pelprodukte, z.B. eiweißreiche Rückstände als 
wichtiges heimisches Futtermittel, berücksichtigt 
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werden und anstelle einer „Heizwert-Allokation“ 
der THG-Emissionen eine Anrechnung von Gut-
schriften für substituierte Produktionsformen und 
Produkte ermöglicht werden.  

4. Treibhausgasemissionen aus indirekter Landnut-
zungsänderung (iLUC) basieren auf nicht verifi-
zierten Modellannahmen und sollten daher nicht 
im Sinne von belastbaren Werten in Bilanzen ein-
bezogen werden.  

5. Bei der Bewertung und auch bei der Förderung 
von Energieträgern und Antriebssystemen für Mo-
bilitätszwecke sollten alle Optionen gleich behan-
delt werden: Biokraftstoffe auf Basis von Rohstof-
fen, die auch der Nahrungserzeugung dienen 
können, auf Basis von Rest- und Abfallstoffen  
oder auch auf Basis neuartiger Rohstoffe, wie 
zum Beispiel Algen, sowie Elektromobilität müs-
sen denselben Kriterien unterworfen werden. 

6. Eine Mehrfachanrechnung von eingesparten THG- 
Emissionen auf das Erreichen von THG-Minde-
rungszielen ist nicht zielführend. Im Gegenteil, sie 
führt zu Täuschungen, Marktverzerrungen und ist 
nicht als Anreizinstrument für die Förderung be-
stimmter Biokraftstoffe geeignet. 

Die Präsidentin  

I.V. 

Reinhold Bocklet 

I. Vizepräsident 


